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17. Gesetz: Wiener Landarbeitsordnung; Knderung (Wiener Landarbeits0rdnungsnovelle 1975), 
18. Gesea: Tlerzuditförderungsgesetz; Änderung. 

17. 

Gesetz vom 28. Feber 1975, mit dem die 
Wiener Landarbeitsordnung geändert wird 

(Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1975) 

Bescheinigung, hievon der zuständigen Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion Mitteilung zu machen. 
Hiebei sind Name, Alter und Tätigkeit der wer
denden Mutter bekanntzugeben." 

6. § 77 b Abs. 1 hat zu lauten: 
Der Wiener Landtag hat in Ausführung des § 77 b (l) D' h · dürfen bis 

Landarbeitsgeset~es, BGB!. Nr. 140/1948, in der " Ab! • f iechnstnWe mchermne~- ih E 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 279/1957, z~m a': von a „r . 0 en naai rer .~t-
24111960, 97/1961, 10/1962, 194/1964, 238/1965,: bmdung nicht besch~fogt werden. N~ch F~-
265/1967, 283/1968, 463/1969, 239/1971, 318/ g~burte~ oder M~hrhngsgeburten. verlange_n: sich 
1971, 333/1971 und 457/1974 beschlossen: diese Frist auf zwo~ Wochen. Ist em.e Verku':'ung 

der Achtwodlenfnst vor der Entbmdung emge· 
Die Wiener Landarbeitsordnung) I~GBI. für treten, so verlängert sich die achtwödiige Schutz

Wien Nr. 2211949, zuletzt geändert durdl Lan· frist nadl der Entbindung im Ausmaß dieser 
desgesetz LGBL für Wien Kr. 611972, wird wie i Verkürzung, höchstens jedoch bis zur Dauer von 
folgt geändert: zwölf Wochen." 

!. § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 7. § 77 b Abs. 2 hat zu lauten: 

„(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten „(2) über die im Abs. 1 festgesetzten Fristen 
acht Wochen vor der voraussiditlidten Entbin-; hinaus ist die Zulassung von Dienstnehmerinnen 
dung (Ad1twochenfrist) nicht beschäftigt wer· ; zur Arbeit nach ihrer Entbindung so lange ver
den:1 boten~ :als sie arbeitsunfähig sind. Die Dienst-

nehmerinnen sind verpfliditet; ihre Arbeits· 
2. § 77 Abs. 2 hat zu entfallen. Die Abs. 3 unfähigkeit ohne Verzug dem Dienscgeber anzu-

bis 6 erhalten die Bezeidmung Abs. 2 bis 5. zeigen und auf Verlangen des Dienstgebers eine 
1 ärztliche Bestätigung über die voraussichtliche 

3. Im nunmehrigen § 77 Abs. 2 ist der Aus- i Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
drucl. „Sechswodienfristi' durch „Aditwochen~ Kommt eine Dienstnehmerin diesen Verpflidi
frist(' zu ersetzen. tungen nicht nach, so verliert sie für die Dauer 

der Söumnis den Anspruch auf das Entgelt." 
4. Der erste und zweite Satz des nunmehrigen 

§ 77 Abs. 4 haben zu lauten: 8. § 77 c Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

„Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre 
Schwangersd:iaft bekannt ist oder eine vorzeitige 
Beendigung der Sdiwangerschaft eingetreten ist, 
dem Dlenstgeber hievon Mitteilung zu machen. 
Darüber hinaus sind sie verpflichtet, innerhalb 
der vierten Woche vor dem Beginn der Acht
wochenfrist (Abs. 1) den Dienstgeber auf den 
Beginn derselben aufmerksam zu machen." 

5. Nach dem nunmehrigen § 77 Abs. 5 ist 
folgender Abs. 6 anzufügen: 

n(6) Der Dienstgeber ist verpfliditet, unver
züglich nach Erlangung der Kenntnis von der 
Schwangersdtaft einer Dienstnehmerin oder, 
wenn er eine ärztliche Bescheinigung darüber 
verlangt hat, unver:zügtidi nach Vorlage dieser 
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„Für jugendliche werdende und stillende Mütter 
darf die wörnentliche Arbeitszeit vierzig Stunden 
nicht überschreiten. n 

9. § 77 e Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

„Bei minderjährigen Dienstnehmerinnen muß 
dieser Vereinbarung überdies eine Bescheinigung 
der Einignngskommission oder der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Dienstnehmer beige
schlossen sein> aus der hervorgeht, d:aß die Dienst
nehmerin über den gesetzlichen Kündigungsschutz 
im Falle der Mutterschaft belehrt wurde." 

10. § 77 g Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

„§ 77 g. (1) Macht die Anwendung der Vor
schriften des § 77 a oder des § 77 b Abs. 4 und 5 
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